
Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum 

Sachbearbeiter Telefon 

Seite 1+2 zur Personalakte, S.3 an LSF senden! Beschäftigungsdienststelle

Stufenzuordnung bei Einstellung von Lehrkräften nach § 16 Abs. 2 i. V. m. 
§ 44 Nr. 2a TV-L in der Fassung des § 6 TV EntgO-L

Name, Vorname Beginn des Arbeitsverhältnisses: 

1. Anrechnung einschlägiger Berufserfahrung 

Anrechnung einschlägiger Berufserfahrung i. S. des § 16 Abs. 2 TV-L in der Fassung des § 6 TV EntgO-L 
(ohne Zeiten des Referendariats / Vorbereitungsdienstes):  ja       nein 

Beschäftigungsverlauf (ausgehend vom letzten Arbeitsverhältnis): 
Lfd. Nr. Dauer des Arbeitsverhältnisses Arbeitgeber Davon (grundsätzlich 

ununterbrochene) einschlägige 
Berufserfahrung 
          von        bis 

von        bis 

von   bis 

von         bis 

von     bis 

von         bis 

von   bis 

von         bis 

von        bis 

von         bis 

2. Anrechnung förderlicher Zeiten 

Anrechnung förderlicher Zeiten nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L:           ja    nein 

Dauer der Tätigkeit 
von    bis Bezeichnung der Tätigkeit 

Davon Anrechnung als 
förderliche Zeit 
             Jahr/e            Tag/e 

bis 

bis 

Verlängerung der Stufenlaufzeit vereinbart:  ja    nein 

Wenn ja: Dauer der Verlängerung: 
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3. Stufenzuordnung 

Die Stufenzuordnung wird nach                                            durchgeführt. 

Summe der anzurechnenden Zeiten (aus Punkt 1 und/oder ggf. Punkt 2):      

 zzgl. einer einmaligen Berücksichtigung der Zeit des Referendariats od. Vorbereitungsdienstes nach 
§ 6 Absatz 2 Ziffer 1 TV EntgO-L (siehe Punkt 4 b)

Die Stufenzuordnung erfolgt unter Berücksichtigung einer besonderen Stufenlaufzeit.
Beschäftigte wird der Stufe  zugeordnet. 

4. Berücksichtigung weiterer anrechnungsfähiger Zeiten auf die Stufenlaufzeit 

a) Restzeiten 

a) ja: sollen als Restzeit auf die Stufenlaufzeit berücksichtigt werden

b) nein: Keine Berücksichtigung von Restzeiten auf die Stufenlaufzeit möglich 

b) Anrechnung von Zeiten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 

(§ 6 Absatz 2 Ziffer 4 Satz 1 TV EntgO-L)

Anrechnung der zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleisteten Zeit des 

 Referendariats von bis 

 Vorbereitungsdienstes von bis 

im Umfang von 6 Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1. 

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 
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- § 16 Abs. 2 Satz 1: einschlägige Berufserfahrung < 1 Jahr
- § 16 Abs. 2 Satz 2: einschlägige Berufserfahrung beim selben Arbeitgeber
- § 16 Abs. 2 Satz 3: einschlägige Berufserfahrung beim anderen Arbeitgeber; höchstens Stufe 3
- § 16 Abs. 2 Satz 4: förderliche Zeiten

Zusammentreffen einschlägiger Berufserfahrung mit förderlichen Zeiten:

Beim Zusammentreffen einschlägiger Berufserfahrung mit förderlichen Zeiten werden die jeweiligen Zeiten zusammengerechnet und aus der Summe der anerkannten Zeiten die Stufenzuordnung durchgeführt.



- § 6 Abs. 2 Ziffer 4 Satz 2 TV EntgO-L
- nach entsprechendem Tätigkeitsmerkmal in der Entgeltordnung Lehrkräfte

Eine Restzeitanrechnung ist nur möglich, wenn:

- eine Wiedereinstellung im Anschluss an ein befristetes Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen erfolgt,

- die anzurechnende Zeit "einschlägige Berufserfahrung" i. S. des § 16 Abs. 2 TV-L darstellt, 

- damit keine schädliche Unterbrechung i. S. der Protokollerklärung Nr. 3 zu § 16 Abs. 2 TV-L (sechs/zwölf Monate) vorliegt und 
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Landesamt für Steuern und Finanzen

Arb.Gr.

Stufenzuordnung bei Einstellung von Lehr-
kräften nach § 16 Abs. 2 i. V. m. § 44 Nr. 2a
TV-L in der Fassung des § 6 TV EntgO-L

Anlage:
Zustimmung des SMF

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname
Sachbearb.-Nr. Personalnummer

Beginn des Arbeitsverhältnisses:

Stufenzuordnung

Die Stufenzuordnung wird nach                                           durchgeführt. 
Summe der anzuerkennenden Zeiten:       

zzgl. einer einmaligen Berücksichtigung der Zeit des Referendariats od. Vorbereitungsdienstes nach
§ 6 Absatz 2 Ziffer 1 TV EntgO-L [siehe b)]
Die Stufenzuordnung erfolgt unter Berücksichtigung einer besonderen Stufenlaufzeit.

Beschäftigte wird der Stufe  zugeordnet.

Bei Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L (förderliche Zeiten):
Verlängerung der Stufenlaufzeit vereinbart:  ja nein; Wenn ja: Dauer der Verlängerung:

Berücksichtigung von Zeiten auf die Stufenlaufzeit
a) Restzeiten

a) ja: sollen als Restzeit auf die Stufenlaufzeit berücksichtigt werden
b) nein: Keine Berücksichtigung von Restzeiten auf die Stufenlaufzeit möglich

b) Anrechnung von Zeiten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1
(§ 6 Absatz 2 Ziffer 4 Satz 1 TV EntgO-L)
Anrechnung der zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleisteten Zeit des

Referendariats von              bis
Vorbereitungsdienstes von              bis

im Umfang von 6 Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1.

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt.

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel
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